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Entscheid Versicherungsgericht, 19.11.2010

Art. 6 UVG, Art. 44 ATSG: Adaquanzpriifung nach Unfall mit HWS-Verletzung,
nachdem die Unfallversicherung gerichtlich zu weiteren Abklarungen
verpflichtet worden war. Verneinung der Adaquanz. Versicherungsinterne
Arzte wie Kreisarzte fallen nicht unter die Pflicht zur vorg3ngigen
Namensbekanntgabe (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St.
Gallen vom 19. November 2010, UV 2010/14).

Vizepréasident Joachim Huber, Versicherungsrichterin Lisbeth Mattle Frei und

Versicherungsrichter Martin Rutishauser; Gerichtsschreiberin Jeannine Bodmer
Entscheid vom 19. November 2010

in Sachen

Beschwerdefihrerin,

vertreten durch Rechtsanwalt lic. iur. Benno Lindegger, Marktgasse 20, 9000 St.

Gallen,

gegen

Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Suva), Fluhmattstrasse 1, Postfach 4358,
6002 Luzern,

Beschwerdegegnerin,

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 1/12



Publikationsplattform

St.Galler Gerichte

vertreten durch Flrsprecherin Dr. iur. Marianne Sonder, Rossimattstrasse 17,
3074 Muri b. Bern,

betreffend
Versicherungsleistungen
Sachverhalt:

A

A.a Die 1956 geborene B.___ war auf Grund ihres ALV-Taggeldbezugs bei der Suva
versichert, als sie am 25. November 2005 mit ihrem Personenwagen auf der Autobahn
in einen Verkehrsunfall verwickelt und verletzt wurde (Suva-act. 1, 13). Vom 25. bis 27.
November 2005 war sie im Spital Wetzikon hospitalisiert. Im entsprechenden
Austrittsbericht vom 28. November 2005 diagnostizierten die Arzte eine HWS-
Distorsion und Kontusionen des cerviko-thorakalen Ubergangs, des BWK 8/9 und der
distalen LWS, eine Thoraxkontusion frontal basal beidseits, eine Sternumkontusion und
"formal Contusio cordis" sowie eine Latexallergie (Status nach anaphylaktischem
Schock, Suva-act. 9).

A.b Nachdem die Suva ihre Leistungspflicht anerkannt hatte und weitere
Behandlungen und Abklarungen durchgeflhrt worden waren, stellte sie die Leistungen
mit Verfigung vom 3. Januar 2007 per 3. Januar 2007 ein. In der Begriindung hielt sie
fest, dass die noch geklagten Beschwerden organisch als Folge des erlittenen Unfalls
nicht mehr erklarbar seien. Fir die weiter bestehende Arbeitsunfahigkeit und die
allfallige Behandlungsbediirftigkeit seien unfallfremde Faktoren wie z.B. die psychische
Verfassung der Versicherten verantwortlich. Eine Leistungspflicht fur allféllige
psychische Beschwerden sei nicht gegeben, da diese zum Unfall nicht in einem
rechtserheblichen Zusammenhang stehen wirden. Auch bestehe kein Anspruch auf
eine Rente oder eine Integritdtsentschadigung (Suva-act. 64). Die vom Rechtsvertreter
der Versicherten erhobene Einsprache (Suva-act. 70) wies die Suva mit
Einspracheentscheid vom 2. Juli 2007 ab (Suva-act. 77). Die gegen diesen
Einspracheentscheid durch Rechtsanwalt lic. iur. Benno Lindegger, St. Gallen,

erhobene Beschwerde hiess das Versicherungsgericht des Kantons St. Gallen mit
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Urteil vom 18. August 2008 (UV 2007/97), soweit darauf eingetreten wurde, teilweise
gut, und wies die Angelegenheit zur Durchfiihrung von weiteren Abklarungen und

allfalliger neuer Verfiigung an die Beschwerdegegnerin zurlick (Suva-act. 85).

A.c Nach Einholung von Berichten bei Dr. med. A.___, FMH Allgemeinmedizin, vom 7.
November 2008 (Suva-act. 92) und Dr. med. C.___, Facharzt Allgemeine Medizin FMH,
vom 12. November 2008 (Suva-act. 93) sowie einer Rontgenuntersuchung der HWS bei
E.____vom 24. Méarz 2009 (Suva-act. 101) wurde die Versicherte am 10. Marz 2009 vom
Kreisarzt-Stellvertreter Prof. Dr. med. D.___, FMH Orthopéadische Chirurgie, untersucht
(Suva-act. 102).

A.d Gestitzt auf diese Abklarungsergebnisse verfligte die Suva am 11. Mai 2009
erneut eine Einstellung der Versicherungsleistungen per 3. Januar 2007. Mangels
Vorliegens adaquater Unfallfolgen bestehe auch kein Anspruch auf weitere
Geldleistungen in Form einer Invalidenrente und/oder einer Integritatsentschadigung
(Suva-act. 103).

B.

Die gegen diese Verfugung am 11. Juni 2009 durch den Rechtsvertreter der
Versicherten erhobene Einsprache (Suva-act. 106) wies die Suva mit

Einspracheentscheid vom 18. Januar 2010 ab (Suva-act. 116).

C.

C.a Gegen diesen Entscheid erhob der Rechtsvertreter der Versicherten am 18.
Februar 2010 Beschwerde mit den Antragen, die Verfigung vom 11. Mai 2009 und der
Einspracheentscheid vom 18. Januar 2010 seien vollumfanglich aufzuheben. Es sei
festzustellen, dass die heutigen psychischen und physischen Beeintrachtigungen der
Beschwerdeflhrerin, deren Behandlungsbeddirftigkeit und Arbeitsunfahigkeit (100%)
Folgen des Verkehrsunfalls vom 3. Januar 2007 (richtig: 25. November 2005) seien. Der
Beschwerdeflhrerin seien weiterhin Leistungen aus UVG auszurichten, insbesondere
Heilungskosten, Taggeldleistungen und eventualiter eine IV-Rente mit Zusatzrenten
sowie eine Integritatsentschadigung. Die aufschiebende Wirkung sei wiederherzustellen

und es seien der Beschwerdeflihrerin umgehend die Leistungen aus UVG auszurichten;
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unter Kosten- und Entschadigungsfolge. Zur Begriindung machte der Rechtsvertreter
unter anderem eine Gehorsverletzung durch die Beschwerdegegnerin geltend, indem
der Beschwerdeflihrerin vor Durchflihrung der kreisarztlichen Untersuchung weder der
Name des Gutachters bekannt, noch die Mdglichkeit zu Ergédnzungsfragen gegeben
worden sei. Die kreisarztliche Untersuchung sei jedoch bereits vom Grundsatz her
ungenugend, da vielmehr eine polydisziplindre Abklarung erforderlich gewesen wére. In
Bezug auf die Adaquanzkriterien habe der Hausarzt Dr. C.___ bestétigt, dass die von
ihm verordnete Therapie zweckmassig gewesen sei und bei der Beschwerdeflihrerin zu
einer namhaften Besserung des Gesundheitszustands gefiihrt habe. Zudem seien die
Kriterien einer fortgesetzten, spezifischen belastenden arztlichen Behandlung, des
Vorliegens erheblicher Beschwerden sowie einer erheblichen Arbeitsunféhigkeit trotz
ausgewiesener Anstrengungen zu bejahen, andernfalls die Abklarungen lediglich durch

den Kreisarzt fUr die Ablehnung des Entscheids nicht gentigen wirden.

C.b In der Beschwerdeantwort vom 5. Mai 2010 beantragte die Beschwerdegegnerin
die vollumfangliche Abweisung der Beschwerde. Zur Begrindung verwies sie auf die
Ausfuhrungen im angefochtenen Entscheid und legte dar, dass es sich bei der
kreisarztlichen Untersuchung nicht um eine Begutachtung im Sinn Gesetzes gehandelt
habe, weshalb sie nicht zur vorgdngigen Namensbekanntgabe des untersuchenden
Arztes verpflichtet gewesen sei. Im Ubrigen habe sich der Rechtsvertreter der
Beschwerdeflhrerin aber auch nicht dazu gedussert, nachdem er Uber Zeit und Ort der
kreisérztlichen Untersuchung informiert worden sei. Sodann seien die involvierten Arzte
gemass Verpflichtung des Versicherungsgerichts zur Klarung der offenen Fragen
angegangen worden. Fur die Aufgabe des dreimonatigen Arbeitsversuchs der
Beschwerdeflhrerin seien im Weiteren finanzielle und nicht medizinische Grinde
massgebend gewesen. Insgesamt seien damit die Kriterien zur Bejahung des
addquaten Kausalzusammenhangs nicht in gehdufter Zahl und massgebenden

Intensitat vorhanden gewesen.

C.c Mit Replik vom 16. August 2010 bestétigte der Rechtsvertreter der
Beschwerdeflhrerin seine Antrdge und Ausfihrungen. Zusétzlich beantragte er vor
Erstellung eines Gerichtsgutachtens die Einholung einer umfassenden

Berichterstattung zu den strittigen Adaquanzkriterien bei Dr. C.___. Ausserdem sei
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beim RAV Wetzikon ein Amtsbericht zur Arbeitsunféhigkeit und den

Arbeitsbemihungen der Beschwerdeflihrerin einzuholen.
C.d Die Beschwerdegegnerin verzichtete auf die Einreichung einer Duplik.

Erwagungen:

Umstritten und zu prifen ist, ob die Beschwerdefihrerin auf Grund des
Unfallereignisses vom 25. November 2005 auch Uber den 3. Januar 2007 hinaus

Anspruch auf Versicherungsleistungen der Beschwerdegegnerin hat.

Gemass Art. 44 des Bundesgesetzes Uber den Allgemeinen Teil des
Sozialversicherungsrechts (ATSG; SR 830.1) gibt der Versicherungstrager, der zur
Abklarung des Sachverhalts ein Gutachten einer oder eines unabhangigen
Sachversténdigen einholen muss, der Partei deren oder dessen Namen bekannt. Diese
kann den Gutachter aus triftigen Griinden ablehnen und Gegenvorschldge machen.
Zum Vorwurf des Rechtsvertreters der Beschwerdefiihrerin, die Beschwerdegegnerin
habe bei der Durchfiihrung der kreisarztlichen Untersuchung das rechtliche Gehor
verletzt, indem sich die Beschwerdeflhrerin nicht zur untersuchenden Person habe
aussern kdnnen, ist festzuhalten, dass es sich dabei nicht um eine Begutachtung nach
Art. 44 ATSG handelte, da geméss bundesgerichtlicher Rechtsprechung (BGE 135 V
258 f. E. 3.4.1) Art. 44 ATSG nicht auf versicherungsinterne Arzte und Arztinnen
anzuwenden ist. Im Ubrigen wurde im vorliegenden Verfahren aber auch nicht
rechtsgenuglich dargetan, inwiefern weitere Fragen vom Kreisarzt hatten beantwortet
werden mussen, um der sich aus dem rlickweisenden Entscheid des
Versicherungsgerichts ergebenden Verpflichtung rechtsgeniiglich nachzukommen.
Zudem wurden in Bezug auf die gesetzlichen Ausstands- und Ablehnungsgriinde
gemass Art. 36 Abs. 1 ATSG bzw. Art. 10 Abs. 1 des Bundesgesetzes Uber das
Verwaltungsverfahren (VwWVG; SR 172.021), welche auch bei versicherungsinternen
Gutachtern gelten, in der Beschwerde mit Bezug auf den Kreisarztbericht vom 31. Marz

2009 ebenfalls keine substantiierten Einwendungen gemacht.
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3.1 Bezuglich der rechtlichen Voraussetzungen zum Leistungsanspruch nach dem
Bundesgesetz Uber die Unfallversicherung (UVG; SR 832.20) wird auf das Urteil des
Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 18. August 2008 (UV 2007/97)

E. 1.1 sowie den Einspracheentscheid der Beschwerdegegnerin vom 18. Januar 2010
E.2 Abs. 1, E. 3, E. 5 Abs. 1 und E. 6 verwiesen. FlUr den weiteren Sachverhalt kann

ebenfalls darauf abgestellt werden.

3.2 An die rechtlichen Voraussetzungen zur Leistungspflicht des Unfallversicherers
hinsichtlich des natlrlichen und adaquaten Kausalzusammenhangs anzufligen bleibt,
dass im Bereich klar ausgewiesener organischer Unfallfolgen im Sinn von
nachweisbaren strukturellen Verdnderungen (ein organisches Substrat konnte mit Bild
gebenden Untersuchungsmethoden [Réntgen, Computertomogramm, EEG]
nachgewiesen werden) die Adaquanz als rechtliche Eingrenzung der sich aus dem
natirlichen Kausalzusammenhang ergebenden Haftung des Unfallversicherers
praktisch keine Rolle spielt. Sie ist bei ausgewiesener natirlicher Kausalitat ohne
Weiteres zu bejahen (BGE 127 V 103 E. 5b/bb, 123 V 102 E. 3b, 118 V291 E. 3a, 117 V
365 E. 5d/bb mit Hinweisen). Sind dagegen die Unfallfolgen organisch nicht
(hinreichend) fassbar, bewirkt die Bejahung der nattrlichen Kausalitat nicht
automatisch auch die Bejahung der addquaten Kausalitat, kbnnen doch gerade
klinische Befunde erfahrungsgemass auch psychisch ausgeldst werden. In diesen

Fallen ist eine eigenstandige Adaquanzbeurteilung durchzufthren.

3.3 Wie bereits im Urteil vom 18. August 2008 festgehalten (Erwagung 2.1) und
réntgenologisch am 24. Mérz 2009 bei E.___ nochmals verifiziert (Suva-act. 101), sind
die von der Beschwerdeflhrerin Uber den 3. Januar 2007 hinaus geklagten
Beschwerden nicht mit klar ausgewiesenen organischen Befunden im Sinn
nachweisbarer struktureller Veranderungen erklarbar. Das Versicherungsgericht bejahte
in der Folge aber - auch wenn die Angaben in den Akten nicht durchwegs miteinander
in Einklang standen - ein fir Schleudertrauma-Verletzungen typisches Beschwerdebild

(vgl. Erwagungen 2.3 und 2.4), weshalb sich in der Folge die Adaquanzfrage stellt.
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4.1 Die Adaquanzprifung hat nach Abschluss des normalen, unfallbedingt
erforderlichen Heilungsprozesses zu erfolgen, und nicht solange von einer Fortsetzung
der arztlichen Behandlung noch immer eine namhafte Besserung erwartet werden kann
(= Fallabschluss gemass Art. 19 Abs. 1 UVG; EVG-Urteil vom 11. Februar 2004 i/S K.
[U 246/03]; BGE 134 V 112 ff.). Sind die Voraussetzungen fir den Fallabschluss erfillt,
ist der Fall unter Einstellung der vorlibergehenden Leistungen mit gleichzeitiger Prifung
des Anspruchs auf eine Invalidenrente sowie eine Integritdtsentschadigung
abzuschliessen. Der Fallabschluss durch den Unfallversicherer bedingt laut Urteil des
Bundesgerichts vom 4. November 2008 i/S G. (8C_467/2008) E. 5.2.2.2 lediglich, dass
von weiteren Massnahmen keine namhafte Besserung des Gesundheitszustands mehr
erwartet werden kann, nicht aber, dass eine &rztliche Behandlung nicht langer
erforderlich ist. Der Gesundheitszustand der versicherten Person ist dabei
prognostisch und nicht auf Grund retrospektiver Feststellungen zu beurteilen (RKUV
2005 Nr. U 577 S. 388 E. 3).

4.2 Auf Anfrage der Beschwerdegegnerin zur Klarung der gemass dem
Versicherungsgericht noch offenen Fragen, schrieb Dr. A.___am 7. November 2008,
dass ihm die Beantwortung des Fragenkatalogs nicht mdglich sei, weil ihn die
Beschwerdeflhrerin letztmals am 21. Dezember 2005 und damit mehr als ein Jahr vor
Einstellung der Leistungen (3. Januar 2007) konsultiert habe (Suva-act. 92). Der
Hausarzt der Beschwerdefuhrerin, Dr. C.___, nahm dagegen mit Schreiben vom 12.
November 2008 zu den an ihn gerichteten Fragen Stellung. Laut seinem Bericht habe
die Beschwerdeflhrerin zum Zeitpunkt der Leistungseinstellung hauptséchlich
Beschwerden im Bereich der HWS und des Kopfes beklagt. Sie habe Uber tagliche
Schmerzen seit dem Unfallereignis berichtet, welche mit Dafalgan behandelt worden
seien. Die regelmassig durchgefihrten Physiotherapien vor dem 3. Januar 2007 hatten
ihr bei den Verspannungen etwas Linderung verschafft. Dr. C.___ flhrte diese
Beschwerden auf den Unfall zurlick, da die Beschwerdeflihrerin vorher im Bereich der
HWS und des Kopfes vollig beschwerdefrei gewesen sei. Zu wie viel Prozent die
100%ige Arbeitsunfahigkeit dannzumal jedoch unfallkausal gewesen sei, kdnne er nicht
beurteilen. Deshalb habe er bereits im Bericht vom 10. April 2006 eine Abklarung der
Arbeitsfahigkeit in der Reha-Klinik Bellikon oder Valens empfohlen. Dem sei die
Beschwerdegegnerin jedoch nicht gefolgt. Es sei aber nachvollziehbar, dass es bei der

Beschwerdeflhrerin durch die Leistungseinstellung im Januar 2007 zu einer starkeren
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psychischen Reaktion gekommen sei, da sie diese Verfligung als ungerecht
empfunden und sie so interpretiert habe, dass ihre Beschwerden nicht ernst
genommen wirden. Die im Januar 2007 mit neun Sitzungen durchgefihrte
Physiotherapie mit Polarity-Massage und Entspannungsibungen zu Lasten der
Krankenversicherung habe zwar im Bereich der HWS und des Kopfes eine deutliche
Besserung gebracht, dies jedoch nur fir eine zeitlich beschrankte Dauer (Suva-act. 93).
Anlasslich der kreisarztlichen Untersuchung vom 10. M&rz 2009 gab die
Beschwerdeflihrerin gegentber Prof. Dr. D.___ an, dass die Beschwerden im Rulckblick
praktisch gleich geblieben seien. Dr. D.___ kam gestutzt auf seine Untersuchungen
sowie die Akten zum Schluss, dass das diagnostizierte Cervical-Syndrom bei leichten
degenerativen Veranderungen als nicht unfallkausal einzustufen sei, da Cervicalgien
eine ausserordentlich haufige in der Normalbevoélkerung anzutreffende
Beschwerdesymptomatik seien. Ausserdem habe die bis Ende 2006 praktizierte
Physiotherapie im Bereich der Halswirbelséule respektive den Weichteilen des Halses
lediglich dazu gedient, Verspannungen zu I6sen. Im Hinblick auf die unfallkausalen
Beschwerden sei daher ab dem 3. Januar 2007 von einer weiteren medizinischen
Behandlung keine namhafte Besserung des Gesundheitszustands und keine
bedeutende Verbesserung der Arbeitsfahigkeit mehr zu erwarten gewesen (Suva-
act. 102 S. 8). Da die weiteren Abklarungen somit in sich schlissig ergeben haben,
dass am 3. Januar 2007 von weiteren Massnahmen keine namhafte Besserung des
Gesundheitszustands mehr zu erwarten war, ist der Zeitpunkt der Adaquanzprifung

per diesem Datum nicht zu beanstanden.

4.3 Nachdem auf Grund der medizinischen Unterlagen (vgl. Urteil des
Versicherungsgerichts vom 18. August 2008 Erwagung 1.1) nicht belegt ist, dass bald
nach dem Unfall eine psychische Uberlagerung stattgefunden hatte, die das
Beschwerdebild der ersten Monate nach dem Unfall, das durch HWS-Beschwerden
gepragt war, ganz in den Hintergrund treten liess, ist die Addquanz nach der
sogenannten Schleudertrauma-Praxis gemass BGE 134 V 109 zu prifen. Wie das
Versicherungsgericht im Urteil vom 18. August 2008 bereits festgehalten hat, handelt
es sich beim Ereignis vom 25. November 2005 um einen mittelschweren Unfall. Die
Kriterien der besonderen Eindrticklichkeit oder dramatischer Begleitumstéande, der
Schwere oder besonderen Art der erlittenen Verletzungen, der &rztlichen

Fehlbehandlung, welche die Unfallfolgen erheblich verschlimmert hat, oder des
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schwierigen Heilungsverlaufs und erheblicher Komplikationen wurden dabei als nicht

erfullt qualifiziert (Erwégung 3).

4.3.1 Die Beschwerdefuhrerin stand seit dem Autounfall vom 25. November 2005
soweit ersichtlich in mehr oder weniger regelmassiger arztlicher bzw. therapeutischer
Behandlung (vgl. Suva-act. 44, 78, 79, 93). Die physiotherapeutische Behandlung im
Zusammenhang mit dem HWS-Distorsionstrauma dauerte auch tber den streitigen
Einstellungszeitpunkt an (Suva-act. 79, 93). Gemass eigenen Angaben der
Beschwerdefiihrerin seien die Beschwerden dennoch praktisch gleich geblieben (vgl.
Suva-act. 102 S. 3). Nach der bisherigen Rechtsprechung wurde eine arztliche
Behandlung von zwei bis drei Jahren bei einem Schleudertrauma jedoch nicht als
ungewohnlich erachtet (Urteil des Eidgendssischen Versicherungsgerichts vom 8.
Februar 2005 i/S W. [U 314/04] E. 2.3). Zudem bestand die Heilbehandlung vorliegend
in erster Linie in Physiotherapie und Medikation sowie in einer direkt nach dem Unfall
erfolgten, lediglich zweitagigen Hospitalisation zur Uberwachung (Suva-act. 9). Eine
fortgesetzt spezifische, belastende arztliche Behandlung ist damit nicht gegeben.
Praxisgeméss werden an dieses Kriterium deutlich héhere Anforderungen gestellt (vgl.
SVR 2009 UV Nr. 22 S. 80 E. 5.4 [8C_209/2008]; Urteil des Bundesgerichts vom 13.
Mai 2009 i/S M. [8C_30/2009] E. 5.2.3).

4.3.2 Anlasslich der kreiséarztlichen Untersuchung vom 10. Marz 2009 gab die
Beschwerdeflhrerin an, dass die Beschwerden praktisch gleich geblieben seien und es
immer noch zu plétzlichen Stirzen komme, da ihr die Beine wegknickten, dies haufiger
links als rechts. Schnelles Aufstehen kénne zu Schwéacheanféllen fihren und nach einer
halben Stunde am Computer leide sie unter Konzentrationsschwierigkeiten; es komme
zu vermehrten Nackenbeschwerden sowie Beschwerden im Lendenbereich. Es gebe
Tage, an denen gehe es ihr gut, und an anderen gehe es ihr schlecht. Auch gebe es
Tage, an denen sie extreme Kopfschmerzen verspure. Die Beschwerdesymptomatik sei
zudem wetterabhdngig und bei Féhn zunehmend. Kopfschmerzen fiihrten zu
nachtlichem Aufwachen sowie der Notwendigkeit der Schmerzmitteleinnahme (Suva-
act. 102 S. 3 f. und 7). Angesichts dieser glaubhaften Beschwerdeschilderung ist das
Vorliegen von erheblichen Beschwerden zwar in einfacher Form zu bejahen. Da sie

jedoch nicht immer vorhanden sind und die Beschwerdefiihrerin nach eigenen
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Angaben gelernt hat, sich mit ihnen zu arrangieren, liegt das Kriterium nicht in

ausgepragter Weise vor.

4.3.3 Was schliesslich das Kriterium der erheblichen Arbeitsunféhigkeit trotz
ausgewiesener Anstrengungen anbelangt, ist dem Umstand Rechnung zu tragen, dass
bei leichten bis mittelschweren Schleudertraumen der HWS ein langerer oder gar
dauernder Ausstieg aus dem Arbeitsprozess vom medizinischen Standpunkt aus als
eher ungewdhnlich erscheint. Nicht die Dauer der Arbeitsunfahigkeit ist daher
massgebend, sondern eine erhebliche Arbeitsunfahigkeit als solche, die zu Uberwinden
die versicherte Person ernsthafte Anstrengungen unternimmt. Darin liegt der Anreiz fur
die versicherte Person, alles daran zu setzen, wieder ganz oder teilweise arbeitsféahig
zu werden. Gelingt es ihr trotz solcher Anstrengungen nicht, ist inr dies durch Erfullung
des Kriteriums anzurechnen. Konkret muss ihr Wille erkennbar sein, sich durch aktive
Mitwirkung raschmdéglichst wieder optimal in den Arbeitsprozess einzugliedern. Solche
Anstrengungen der versicherten Person kdnnen sich insbesondere in ernsthaften
Arbeitsversuchen trotz allfélliger persénlicher Unannehmlichkeiten manifestieren. Dabei
ist auch der persénliche Einsatz im Rahmen von medizinischen Therapiemassnahmen
zu bericksichtigen. Sodann kénnen Bemihungen um alternative, der gesundheitlichen
Einschrankung besser Rechnung tragende Tatigkeiten ins Gewicht fallen. Nur wer in
der Zeit bis zum Fallabschluss nach Art. 19 Abs. 1 UVG in erheblichem Masse
arbeitsunfahig ist und solche Anstrengungen auszuweisen vermag, kann das Kriterium
erfillen (BGE 134 V 129 E. 10.2.7 mit Hinweisen; BGE vom 16. Mai 2008 i/S M.
[8C_252/2007] E. 7.7.1 mit Hinweis). Die Beschwerdeflhrerin erklarte nach
Durchfuhrung der kreisérztlichen Untersuchung vom 10. Marz 2009 gegenuber der
Beschwerdegegnerin, immer noch bei der Arbeitslosenkasse angemeldet zu sein. Sie
mache dabei die von jener vorgeschriebenen Arbeitsbemihungen. Einmal habe sie
eine Stelle im Aussendienst antreten kdnnen, welche sie aber nach ein paar Monaten
wieder aufgegeben habe. Der Aufwand sei grosser als der Ertrag gewesen, da sie
einfach nicht die dazu bendtigte Leistung habe erbringen kénnen. Weitere konkrete
Arbeitsversuche habe es nicht gegeben. Sie habe ihren Hausarzt vor allem deshalb
gebeten, sie arbeitsfahig zu schreiben, damit sie Arbeitslosenleistungen habe beziehen
kénnen (Suva-act. 98). Ihr Hausarzt Dr. C.___ hielt im Bericht vom 12. November 2008
fest, dass arztlicherseits ohne Riicksicht auf die Unfallkausalitat eine 100%ige

Arbeitsunfahigkeit bis 14. Februar 2008 bestatigt worden sei und danach eine solche
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von 50%. Der von der Beschwerdeflihrerin vorgenommene Arbeitsversuch ab 1. Mai
2008 habe jedoch nach drei Monaten abgebrochen werden mussen, da die Ausgaben
hoher als die Einnahmen gewesen seien. Theoretisch-medizinisch bestehe derzeit aber
sicherlich eine 50%ige Arbeitsfahigkeit. Uber eine Erhdhung dariiber hinaus sei nach
Abbruch des Arbeitsversuchs nicht mehr gesprochen worden, es musse daher die
Gesamtsituation in einer multizentrischen Institution beurteilt werden. Gemaéss
Mitteilung der IV-Stelle St. Gallen vom 4. Februar 2010 schloss diese die
Arbeitsvermittlung ab, nachdem die Beschwerdeflihrerin den am 16. Oktober 2009
gemeinsam besprochenen Eingliederungsplan Arbeitsvermittlung trotz Aufforderung
mit Fristansetzung nicht unterschrieben retourniert hatte (Suva-act. 118). Unter diesen
Umstéanden ist nicht ersichtlich, dass sich die Beschwerdeflihrerin mit ausgewiesenen
Bemuhungen um eine Wiedereingliederung ins Berufsleben bemuht hatte. Da der
addquate Kausalzusammenhang selbst bei einer Bejahung des Kriteriums in einfacher
Form nicht als erfillt zu betrachten wére, kann auf die beantragte Einholung eines

Berichts beim RAV Wetzikon zur Frage der Arbeitsbemuhungen verzichtet werden.

4.4 Zusammenfassend ist damit festzuhalten, dass von den sieben relevanten
Kriterien lediglich eines (erhebliche Beschwerden) erflllt ist, dieses jedoch nicht in
ausgepragter Weise. Dies genugt zur Bejahung der Adaquanz allfélliger noch
vorhandener unfallbedingter Beschwerden bei vorliegendem Unfall im mittelschweren
Bereich nicht (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 29. Januar 2010 i/S S. [8C_897/2009]
E. 4.5, wonach zur Bejahung der Adaquanz bei einem Unfall im mittleren Bereich

mindestens drei Kriterien erflllt sein missen).

Dem Begehren des Rechtsvertreters der Beschwerdeflhrerin, es sei ein ergdnzendes
polydisziplindres Gutachten einzuholen, ist nicht stattzugeben. Da nicht anzunehmen
ist, dass weitere medizinische Abklarungen fir die Beurteilung des vorliegend
relevanten Sachverhalts neue Erkenntnisse bringen, kann darauf verzichtet werden
(antizipierte Beweiswurdigung, vgl. BGE 131 1 157 E. 3, 124 V 94 E. 4b; Praxis 88/1999
Nr. 117 S. 636 ff.; SVR UV 1996 Nr. 62 E. 3 S. 212 f.).
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Nachdem die Uber den 3. Januar 2007 hinaus geklagten Beschwerden nicht mehr
adaquat kausal durch das Unfallereignis vom 25. November 2005 verursacht gelten,
war die mit angefochtenem Einspracheentscheid vom 18. Januar 2010 bestatigte
Leistungseinstellung der Beschwerdegegnerin per 3. Januar 2007 im Ergebnis
rechtens. Damit wird indessen nicht das Vorhandensein der geklagten Beschwerden in
Abrede gestellt, sondern lediglich deren Ursache als nicht (mehr) mit dem Beweisgrad
der Uberwiegenden Wahrscheinlichkeit mit dem Unfall in Zusammenhang stehend
gesehen. Insbesondere ist festzuhalten, dass die Formel "post hoc ergo propter hoc",
wonach eine gesundheitliche Schadigung schon deshalb als durch einen Unfall
verursacht gilt, weil sie nach diesem aufgetreten ist, nicht als Beweis betrachtet
werden kann (BGE 119 V 335 E. 2b/bb).

Im Sinn obiger Erwégungen ist die Beschwerde abzuweisen. Gerichtskosten sind keine
zu erheben (Art. 61 lit. a ATSG).

Demgemaéss hat das Versicherungsgericht

im Zirkulationsverfahren gemass Art. 53 GerG

entschieden:

1. Die Beschwerde wird abgewiesen.

2. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.

© Kanton St.Gallen 2024 Seite 12/12



	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte
	Entscheid Versicherungsgericht, 19.11.2010
	Art. 6 UVG, Art. 44 ATSG: Adäquanzprüfung nach Unfall mit HWS-Verletzung, nachdem die Unfallversicherung gerichtlich zu weiteren Abklärungen verpflichtet worden war. Verneinung der Adäquanz. Versicherungsinterne Ärzte wie Kreisärzte fallen nicht unter die Pflicht zur vorgängigen Namensbekanntgabe (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 19. November 2010, UV 2010/14).


	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte

	Publikationsplattform
	St.Galler Gerichte


